
Aägrag e 

der Abg. J:)tt. i t e ;1 f· e r, J;lr. G r e cl 1 er' 1,1ncl Gen088,n 

an 4i, !undesregieJ;'ung, 

28. Oktober 1955 

betreftendd1e Entllqhädigung der österreich1schen Staatsangehörig:en, deren 
VermlSgen VOft der Ftsderativen Volksrepublik Jugoslawien zuruckbehalten oder 

liquidiert wu~de. 

- ........ -
NaohArt. 27 ADe. 2 des Staatsve~tra~es hat sich die 8aterreiQhisohe 

Bundesregierung verpflichtet, österreiohisohe Staatsan,ehC:$rige, deren auf 

~ugo81~w18ohem Gebiet befindliohes Vermögen von der J'öderativen VOlksrepu ... 

blik Jugoslawien zurüokb.'ehalten oder liquidiert wurde _, zu entschädigen. 

Naoh einer im Finanzmin;1sterium eingeholten Auskunft soheintman aber 

ke1~erle1 legislative oder administrative Vorbereitu~gengetroffen zu baben, 
um dieservertragliohen Verpfliohtung nachzukommen. 

Die gefertigten'Abgeordneten stellen dahercl1e 

An' 1L a S' 9' 
Wa= und in weloher Weise gedenkt die :Sundesreg:1eru.llB die in Art. 21 

Abe. 2 des Staatsvertragee übernommene Verpfliohtung zu .rfUllen1 Wifd 
~$e dem Nationalrat den intwurf eines Ent8~häd1gungsge8etzes uftterbreiten? 

....... -.~.-....... -

..... 
/ 
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